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seinem Vortrage „Die Abgrenzung der Besucherkreise" in „Prak¬
tische Durchführung der Massenspeisungen", Berlin 1916, Carl
Heymanns Verlag, Seite 55/66. Es müssen alle befriedigt
werden können, die den Wunsch nach öffentlicher Speisung haben,
ohne Beschränkung auf Einkommengrenzen oder bestimmte Be-
völkerungskreife. Daß hierbei außerdem Armenspeisungen, Kin¬
dersuppenküchen, Küchen für Kriegerfamilien usw. möglich bleiben,
tut diesen Grundsätzen keinen Abbruch.

IV. Einrichtung und Bewirtschaftung

Das Kriegsernährungsamt hat aus wohlerwogenen Grün¬
den davon abgesehen, bestimmte Formen für die Einrichtung und
Bewirtschaftung der Volksküchen vorzuschreiben. Es wäre ein
Fehler, durch gleichmachende Vorschriften Talent, Organisations¬
freudigkeit und Tatkraft der ausführenden Organe einengen zu
wollen, um so mehr, als diesen die finanzielle Verantwortung
verbleibt. Das Kriegsernährungsamt hat sich darauf beschränkt,
folgende grundsätzliche Auslassungen den Bundesregierungen
mitzuteilen.

Es ist davon auszugehen, daß die Speifenausgabe der Kriegs¬
speisehäuser und dergleichen zu den Selbstkosten — aus¬
genommen die Kosten der ersten Einrichtungen — erfolgen soll,
so Laß die Einnahme die Ausgabe deckt. Den Gemeinden, die
Bedürftigkeit dartun, können zu diesen laufenden Kosten, falls
sie nicht aus den Einnahmen voll gedeckt werden können, Zu¬
schüsse nach den Grundsätzen des Kriegswohlfahrtsfonds von
Reich und Staat gewährt werden.

Den Gemeinden bleibt die Einrichtung der Kriegsspeise¬
häuser überlassen. Es ist auch nicht untersagt, verschiedene
Formen oder Klassen, z. B. nach den Preisen, zu schaffen. Nur
soll die Benutzung der verschiedenen Klassen in der Regel m der
Wahl des Verbrauchers liegen und nicht an besondere Voraus¬
setzungen gebunden sein. Die Gemeinden können nicht nur eigene
Einrichtungen schaffen, sie können auch private Unternehmungen,
die den Grundsätzen über Kriegsspeisehäuser entsprechen, zur Ver¬
abreichung der Massenspeisungen zulassen. Hierbei ist vor allem
an die Nutzbarmachung der von einzelnen Wohltätern und Ver¬
einen geschaffenen Küchen, wie an die Verwendung der Gast- und
Schankwirtschnften gedacht.


	-

